



Ein Stück aus dem Tollhaus :

Die Änderung des Luftverkehrsgesetzes  und  das Hamburger Enteignungsgesetz

Der Untertitel läßt vermuten, daß es um ein abstraktes Gesetzgebungsverfahren geht. Das ist oberflächlich auch richtig. Doch dahinter steckt ein handfestes Vorhaben der Vorteilsverschaffung für einen privatnützigen Konzern. In Anbetracht der unzureichenden ökonomischen Gründe und der Versuche, nachträglich eine Rechtsgrundlage dafür zu schaffen, mutet es wie ein Stück aus dem Tollhaus an.

Das Tollhaus ist das Hamburger Rathaus. Ort der Inszenierung ist die Elbinsel Finkenwerder, genauer die Elbregion dort in nordöstlicher und südwestlicher Richtung.

Initiative der Freien und Hansestadt Hamburg

Der Hamburger Senat hat im Juni 2003 über den Bundesrat einen Antrag auf Änderung von § 28 Luftverkehrsgesetz erwirkt. Der Bundestag sollte noch vor der Sommerpause über die Gesetzes-änderung beschließen, was nach Verzögerung um einige Monate dann auch geschah. Den Bundes-ländern soll es danach erlaubt sein, eine heute privatnützige Luftverkehrsanlage (Privatflugplatz) zu einer gemeinnützigen zu erklären und im Gefolge einer solchen Erklärung ohne weiteres Enteignungen vornehmen zu können.

Worum geht es wirklich ?

Es geht in Hamburg um die Erweiterung des zum Airbus-Werk gehörenden Privat-Flugplatzes von EADS (European Aeronautic Defence and Space Company), ein Vorhaben, bei dem Hamburg 1997 durch Zusage massiver Subventionen (1,77 Mrd. DM damaliger Zeit) die Fertigung des großen Airbus

380 in Mecklenburg-Vorpommern bei Rostock (ehemaliger Militärflugplatz in Laage) verhinderte.

Ökonomische Begründung

Als Begründung wurden vom Hamburger Senat anfangs 10.000 zusätzliche Arbeitsplätze bei Air-bus/EADS in Hamburg genannt. Die öffentlichen Äußerungen sind mittlerweile auf 2.000 bei Air-bus/EADS und 2.000 bei Zuliefer-/Dienstleistungsbetrieben geschrumpft. Garantiert hat Airbus/EADS keinen.

Aus werksinternen Dokumenten geht hervor, daß es nur um Zeitpersonal geht, daß auf Dauer kein zusätzliches Personal eingestellt wird. Nach außen hin wurde jedoch eine andere Sprachregelung vereinbart.

Nimmt man dennoch 2 mal 2.000 zusätzliche Arbeitsplätze an, geht es um Subventionen von mehr als 400.000 DM oder 200.000 Euro pro Arbeitsplatz. 

Der ökonomische Unsinn in volks- und betriebswirtschaftlicher Hinsicht  wird noch deutlicher, wenn man sich vergegenwärtigt, was eigentlich in Hamburg gefertigt wird: Es geht nur um 5% der Wert-schöpfung des A 380, und zwar nur um Teile der Rumpfsektion, den Innenausbau und die Lackierung. Dafür müssen die Teile per Flugzeug oder per Schiff zwischen Toulouse und Hamburg hin und her transportiert werden, mit den entsprechenden zusätzlichen Kosten.

Das „Totschlagargument Arbeitsplätze“ zieht hier nicht. Denn wieviel Arbeitsplätze hätte man mit der hohen Summe an Steuergeldern durch andere Maßnahmen und Projekte schaffen können.

Der Hamburger Landesrechnungshof hat unlängst das Fehlen einer nachprüfbaren Kosten-/Nutzen-Analyse bemängelt.

Folgen für Hamburg, für die südliche Region und die Bevölkerung

(1)
Belastung des Staatshaushalts mit mindestens 800 Mio. Euro zuzüglich jährlicher Zinslasten von mindestens 40 Mio. Euro. Entzug dieser Steuergelder für notwendige andere Aufgaben. Die Subventionen werden sich nie durch Steuer- und Pachtzahlungen von Airbus/EADS, der Zulieferbetriebe und zusätzlicher Arbeitnehmer amortisieren.

(2)
Der Bau mitten im Hamburger Elbegebiet führt zur


- Gefährdung der Menschen, Gebäude und Schiffahrt durch Tiefflieger. Eine notwendige 

  Sicherheitsstudie gibt es nicht. 

- Verursachung von gesundheitlichen Schäden durch Flugzeuglärm und Kerosinausstoß. In 

  dem dicht besiedelten Gebiet auf der Nordseite der Elbe überfliegen die Tiefflieger allein 

  acht Schulen.

- Vernichtung mittelständischer Obstbaubetriebe auf der Südseite der Elbe im Alten Land

- Zerstörung von Naherholungsgebieten und damit verbundenen mittelständischen Betrieben 

  nördlich und südlich der Elbe

- Wertvernichtung von Grundstücken und Gebäuden nördlich und südlich der Elbe

- Zerstörung eines Naturschutzgebiets, das durch nationale Vorschriften und internationale 

  Abkommen geschützt ist.

- Gefährdung der Region durch Entzug von 17 Mio. cbm Ausdehnungsraum für Wasser bei 

  Hochfluten.

Der „Rechtsweg“

Als juristische Grundlage wurde ein Planfeststellungsbeschluß am 8. Mai 2000 gefaßt. Der erstreckte

sich auf eine Start- und Landebahn für den privaten Werksflugplatz von 2.684 Metern (Verlängerung 

der für den sog. kleinen Airbus vorhandenen 2.321 m um 363 m) und auf die Schaffung von Ersatz für 

das zu zerstörende Naturschutzgebiet.

Dieser Planfeststellungsbeschluß ist bis heute nicht rechtskräftig. Im Gegenteil: Das Verwaltungsge-

gericht (VG) Hamburg hat ihn im Sept. 2002 im Hauptsacheverfahren für ungültig erklärt.

Trotzdem genehmigte der Senat im gleichen Monat die weitere Verlängerung der Start- und Lande-

bahn um 589 m auf 3.273 m.

Ein Baustopp war nicht verhängt worden. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Hamburg hatte auf Er-

suchen des Senats einen vom VG im Dezember 2000 im Eilverfahren erlassenen Baustopp schon ein-

mal aufgehoben.

Zu der Naturschutz-Ausgleichsfläche urteilte das VG Schleswig im Okt. 2001, daß das im Planfest-stellungsbeschluß ausgewiesene Gebiet nicht herangezogen werden kann. Dieses Urteil wurde vom OVG Schleswig gegen die Beschwerde des Hamburger Senats aufrechterhalten. Auch von der Seite ist also der Planfeststellungsbeschluß ungültig.

Als „Zwischenschritt“ hatte die Hamburger Bürgerschaft auf Betreiben des Senats im Juni 2002 ein als

„Lex Airbus“ bezeichnetes Gesetz des Inhalts beschlossen, daß alle bestehenden und zukünftigen Ausbaupläne von Airbus/EADS „gemeinnützig" sind. In einer Stellungnahme des VG Hamburg wurde dies als kompetenz- und verfassungswidrig bezeichnet.

Im Mai 2003 drohte der Senat bezüglich der weiteren Verlängerung der Start-/Landebahn mit Enteig-nungen und betrieb seit Juni die Änderung des Luftverkehrsgesetzes auf Bundesebene. Damit sollte das Luftverkehrsgesetz zu einem Enteignungsgesetz werden, und zwar ohne daß das Hauptverfahren durchgeführt wurde (das immer noch beim OVG Hamburg ruht).

Politische Stellen in Hamburg lassen zu der Änderung des Luftverkehrsgesetzes verlautbaren, daß die Länder in der Lage sein müssen, „im Interesse des übergeordneten Gemeinwohls“ Enteignungen vor-zunehmen. Schließlich sei ja nicht nur Hamburg betroffen. Sonderlandeplätze, beispielsweise für Rettungshubschrauber, würden auch in anderen Bundesländern benötigt.

Doch darum geht es gar nicht.

Hier geht es um einen Fall von Politik gegen Recht und Gesetz.

Der Fall wird damit fortgesetzt, dass der Hamburger Senat den „Zwischenschritt“ seines „Lex Airbus“ neu auflegt und nun im Gefolge der Änderung des Luftverkehrsgesetzes ein Hamburger Enteignungs-gesetz durchziehen will. 

Solches Vorgehen ist nicht neu:

Maurice Joly hat in seinem 1864 erschienenen Buch „Gespräche in der Unterwelt“ Machiavelli und Montesquieu disputieren lassen. Machiavelli zeigt den Weg zur Aushöhlung des demokratischen Staatswesens durch den gewissenlosen Gebrauch des Legalitätsprinzips und die Manipulation der öffentlichen Meinung.

Bleibt unser Grundgesetz auf der Strecke ?
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